
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/3/15 13Os112/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1973

Norm

StGB §2 B2

StGB §164

Rechtssatz

Das bloße Mitfahren in einem gestohlenen Personenkraftwagen stellt, selbst wenn es auf ausdrückliches Verlangen

und im ausschließlichen Interesse des Mitfahrers erfolgt, noch keine Teilnehmungshandlung im Sinne des § 185 StG

(nunmehr § 164 StGB) dar.

Entscheidungstexte

13 Os 112/72

Entscheidungstext OGH 15.03.1973 13 Os 112/72

Schlagworte

SW: Auto
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